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27.12.2011

Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011
(Die Änderungen sind in Rot und die aufgrund des Vermittlungsausschuss-Beschlusses vom 22.11.2011 in Blau eingearbeitet)

SGB II – Änderungen treten ab 01.04.2012 in Kraft.

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Altes Recht Neues Recht

§ 3
Leistungsgrundsätze

(1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit
sie zur Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der
Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung erforderlich sind. Bei den Leistun-
gen zur Eingliederung in Arbeit sind

1. die Eignung,

2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation,

3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und

4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung

der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu berücksichtigen. Vorrangig
sollen Maßnahmen eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit ermöglichen. Bei der Leistungserbringung sind die
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
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(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, sind unverzüglich nach Antragstellung auf Leistungen
nach diesem Buch in eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgele-
genheit zu vermitteln. Können Leistungsberechtigte ohne Berufsabschluss
nicht in eine Ausbildung vermittelt werden, soll die Agentur für Arbeit da-
rauf hinwirken, dass die vermittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit auch
zur Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beiträgt.

(2a) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 58. Lebensjahr vollendet
haben, sind unverzüglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu ver-
mitteln.

(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige
Leistungsberechtigte, die nicht über deutsche Sprachkenntnisse entspre-
chend dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen verfügen und die

1. zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 des Aufenthaltsge-
setzes berechtigt sind,

2. nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet werden können oder

3. einen Anspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengeset-
zes haben,

an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen,
sofern sie nicht unmittelbar in eine Ausbildung oder Arbeit vermittelt wer-
den können und ihnen eine Teilnahme an einem Integrationskurs daneben
nicht zumutbar ist. Eine Verpflichtung zur Teilnahme ist in die Eingliede-
rungsvereinbarung als vorrangige Maßnahme aufzunehmen.

(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht
werden, soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden
kann; die nach diesem Buch vorgesehenen Leistungen decken den Be-
darf der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, sind unverzüglich nach Antragstellung auf Leis-
tungen nach diesem Buch in eine Ausbildung oder Arbeit zu vermitteln.
Können Leistungsberechtigte ohne Berufsabschluss nicht in eine Ausbil-
dung vermittelt werden, soll die Agentur für Arbeit darauf hinwirken, dass
die vermittelte Arbeit auch zur Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnisse
und Fähigkeiten beiträgt.

(2a) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 58. Lebensjahr vollen-
det haben, sind unverzüglich in Arbeit zu vermitteln.

(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige
Leistungsberechtigte, die nicht über deutsche Sprachkenntnisse entspre-
chend dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen verfügen und die

1. zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 des Aufenthalts-
gesetzes berechtigt sind,

2. nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet werden können oder

3. einen Anspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengeset-
zes haben,

an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilneh-
men, sofern sie nicht unmittelbar in eine Ausbildung oder Arbeit vermittelt
werden können und ihnen eine Teilnahme an einem Integrationskurs
daneben nicht zumutbar ist. Eine Verpflichtung zur Teilnahme ist in die
Eingliederungsvereinbarung als vorrangige Maßnahme aufzunehmen.

(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht
werden, soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden
kann; die nach diesem Buch vorgesehenen Leistungen decken den Be-
darf der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in einer
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.
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§ 7
Leistungsberechtigte

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht
erreicht haben,

2. erwerbsfähig sind,

3. hilfebedürftig sind und

4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland ha-
ben

(erwerbsfähige Leistungsberechtigte). Ausgenommen sind

1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik
Deutschland Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch
auf Grund des § 2 Abs. 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsbe-
rechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die ersten drei Monate
ihres Aufenthalts,

2. Ausländerinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus
dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre Familienangehörigen,

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit ei-
nem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in
der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Aufenthaltsrechtliche Bestim-
mungen bleiben unberührt.

(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Dienstleistungen
und Sachleistungen werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch Hemmnis-
se bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten besei-
tigt oder vermindert werden. Zur Deckung der Bedarfe nach § 28 erhalten

§ 7
Leistungsberechtigte

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch
nicht erreicht haben,
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die dort genannten Personen auch dann Leistungen für Bildung und Teil-
habe, wenn sie mit Personen in einem Haushalt zusammenleben, mit de-
nen sie nur deshalb keine Bedarfsgemeinschaft bilden, weil diese auf-
grund des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens selbst
nicht leistungsberechtigt sind.

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören

1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,

2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil
eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, und die im Haushalt lebende Partnerin oder
der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils,

3. als Partnerin oder Partner der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

a) die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin oder der nicht dauernd
getrennt lebende Ehegatte,

b) die nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartnerin oder der nicht
dauernd getrennt lebende Lebenspartner,

c) eine Person, die mit der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person
in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständi-
ger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung
füreinander zu tragen und füreinander einzustehen.

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den
Nummern 1 bis 3 genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Le-
bensunterhalts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen
können.

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und
füreinander einzustehen, wird vermutet, wenn Partner

erhalten die dort genannten Personen auch dann Leistungen für Bildung
und Teilhabe, wenn sie mit Personen in einem Haushalt zusammenle-
ben, mit denen sie nur deshalb keine Bedarfsgemeinschaft bilden, weil
diese aufgrund des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens
selbst nicht leistungsberechtigt sind.

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören

1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,

2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Eltern-
teil eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, und die im Haushalt lebende Partnerin
oder der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils,

3. als Partnerin oder Partner der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

a) die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin oder der nicht dauernd
getrennt lebende Ehegatte,

b) die nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartnerin oder der nicht
dauernd getrennt lebende Lebenspartner,

c) eine Person, die mit der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person
in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verstän-
diger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwor-
tung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen.

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den
Nummern 1 bis 3 genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres
Lebensunterhalts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen be-
schaffen können.

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und
füreinander einzustehen, wird vermutet, wenn Partner
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1. länger als ein Jahr zusammenleben,

2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,

3. Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder

4. befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen.

(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in einer stationären
Einrichtung untergebracht ist, Rente wegen Alters oder Knappschaftsaus-
gleichsleistung oder ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art bezieht.
Dem Aufenthalt in einer stationären Einrichtung ist der Aufenthalt in einer
Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung
gleichgestellt. Abweichend von Satz 1 erhält Leistungen nach diesem
Buch,

1. wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate in einem Kranken-
haus (§ 107 des Fünften Buches) untergebracht ist oder

2. wer in einer stationären Einrichtung untergebracht und unter den übli-
chen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stun-
den wöchentlich erwerbstätig ist.

(4a) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen, wenn
sie sich ohne Zustimmung des zuständigen Trägers nach diesem Buch
außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb nicht
für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stehen. Die Zustimmung ist
zu erteilen, wenn für den Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen
Bereichs ein wichtiger Grund vorliegt und die Eingliederung in Arbeit nicht
beeinträchtigt wird. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei

1. Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation,

2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die staatspolitischen, kirchlichen

1. länger als ein Jahr zusammenleben,
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(4a) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen,
wenn sie sich ohne Zustimmung des zuständigen Trägers nach diesem
Buch außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb
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mung ist zu erteilen, wenn für den Aufenthalt außerhalb des zeit- und
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oder gewerkschaftlichen Zwecken dient oder sonst im öffentlichen Inte-
resse liegt, oder

3. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Die Zustimmung kann auch erteilt werden, wenn für den Aufenthalt au-
ßerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs kein wichtiger Grund vorliegt
und die Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Die Dauer der
Abwesenheiten nach Satz 4 soll in der Regel insgesamt drei Wochen im
Kalenderjahr nicht überschreiten.

(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes oder der §§ 60 bis 62 des Dritten Buches dem
Grunde nach förderungsfähig ist, haben über die Leistungen nach § 27
hinaus keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts.

(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubildende,

1. die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung oder auf Grund von §
64 Abs. 1 des Dritten Buches keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbei-
hilfe haben,

2. deren Bedarf sich nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes, nach § 66 Absatz 1 oder § 106 Absatz 1
Nummer 1 des Dritten Buches bemisst oder

3. die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule oder ein Abendgym-
nasium besuchen, sofern sie aufgrund von § 10 Abs. 3 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung
haben.

oder gewerkschaftlichen Zwecken dient oder sonst im öffentlichen Inte-
resse liegt, oder

3. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Die Zustimmung kann auch erteilt werden, wenn für den Aufenthalt au-
ßerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs kein wichtiger Grund vorliegt
und die Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Die Dauer der
Abwesenheiten nach Satz 4 soll in der Regel insgesamt drei Wochen im
Kalenderjahr nicht überschreiten.

(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes oder der §§ 51, 57 und 58 [Berufsvorbereiten-
de Bildungsmaßnahmen, Förderungsfähige Berufsausbildung, Förderung
im Ausland] des Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfähig ist,
haben über die Leistungen nach § 27 hinaus keinen Anspruch auf Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubildende,

1. die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung oder auf Grund von §
60 [Sonstige persönliche Voraussetzungen] des Dritten Buches keinen
Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe haben,

2. deren Bedarf sich nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes, nach § 62 Absatz 1 oder § 125 Absatz 1
Nummer 1 des Dritten Buches bemisst oder

3. die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule oder ein Abend-
gymnasium besuchen, sofern sie aufgrund von § 10 Abs. 3 des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförde-
rung haben.
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§ 11b
Absetzbeträge

(1) Vom Einkommen abzusetzen sind

1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur
Arbeitsförderung,

3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen
Einrichtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach
Grund und Höhe angemessen sind; hierzu gehören Beiträge

a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit für
Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht versiche-
rungspflichtig sind,

b) zur Altersvorsorge von Personen, die von der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind,

soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezuschusst werden,

4. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des Einkommensteuerge-
setzes, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 86 des Einkommen-
steuergesetzes nicht überschreiten,

5. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Aus-
gaben,

6. für Erwerbstätige ferner ein Betrag nach Absatz 3,

7. Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis
zu dem in einem Unterhaltstitel oder in einer notariell beurkundeten Un-
terhaltsvereinbarung festgelegten Betrag,

8. bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, deren Einkommen nach dem
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Vierten Abschnitt des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder nach §
71 oder § 108 des Dritten Buches bei der Berechnung der Leistungen der
Ausbildungsförderung für mindestens ein Kind berücksichtigt wird, der
nach den Vorschriften der Ausbildungsförderung berücksichtigte Betrag.

Bei der Verteilung einer einmaligen Einnahme nach § 11 Absatz 3 Satz 3
sind die auf die einmalige Einnahme im Zuflussmonat entfallenden Beträ-
ge nach den Nummern 1, 2, 5 und 6 vorweg abzusetzen.

(2) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die erwerbstätig sind, ist
anstelle der Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 ein Betrag von
insgesamt 100 Euro monatlich abzusetzen. Beträgt das monatliche Ein-
kommen mehr als 400 Euro, gilt Satz 1 nicht, wenn die oder der erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte nachweist, dass die Summe der Beträge nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 den Betrag von 100 Euro übersteigt. Er-
hält eine leistungsberechtigte Person mindestens aus einer Tätigkeit Be-
züge oder Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder 26b des
Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, gelten die Sätze 1 und 2 mit
den Maßgaben, dass jeweils an die Stelle des Betrages von 100 Euro
monatlich der Betrag von 175 Euro monatlich und an die Stelle des Betra-
ges von 400 Euro der Betrag von 175 Euro tritt. § 11a Absatz 3 bleibt un-
berührt.

(3) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die erwerbstätig sind, ist
von dem monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit ein weiterer Be-
trag abzusetzen. Dieser beläuft sich

1. für den Teil des monatlichen Einkommens, das 100 Euro übersteigt und
nicht mehr als 1 000 Euro beträgt, auf 20 Prozent und

2. für den Teil des monatlichen Einkommens, das 1 000 Euro übersteigt
und nicht mehr als 1 200 Euro beträgt, auf 10 Prozent.

Anstelle des Betrages von 1 200 Euro tritt für erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte, die entweder mit mindestens einem minderjährigen Kind in Be-
darfsgemeinschaft leben oder die mindestens ein minderjähriges Kind
haben, ein Betrag von 1 500 Euro.

dem Vierten Abschnitt des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder
nach § 67 oder § 127 des Dritten Buches bei der Berechnung der Leis-
tungen der Ausbildungsförderung für mindestens ein Kind berücksichtigt
wird, der nach den Vorschriften der Ausbildungsförderung berücksichtigte
Betrag.

Bei der Verteilung einer einmaligen Einnahme nach § 11 Absatz 3 Satz 3
sind die auf die einmalige Einnahme im Zuflussmonat entfallenden Be-
träge nach den Nummern 1, 2, 5 und 6 vorweg abzusetzen.

(2) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die erwerbstätig sind, ist
anstelle der Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 ein Betrag
von insgesamt 100 Euro monatlich abzusetzen. Beträgt das monatliche
Einkommen mehr als 400 Euro, gilt Satz 1 nicht, wenn die oder der er-
werbsfähige Leistungsberechtigte nachweist, dass die Summe der Be-
träge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 den Betrag von 100 Euro
übersteigt. Erhält eine leistungsberechtigte Person mindestens aus einer
Tätigkeit Bezüge oder Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a
oder 26b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, gelten die Sätze
1 und 2 mit den Maßgaben, dass jeweils an die Stelle des Betrages von
100 Euro monatlich der Betrag von 175 Euro monatlich und an die Stelle
des Betrages von 400 Euro der Betrag von 175 Euro tritt. § 11a Absatz 3
bleibt unberührt.

(3) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die erwerbstätig sind, ist
von dem monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit ein weiterer Be-
trag abzusetzen. Dieser beläuft sich

1. für den Teil des monatlichen Einkommens, das 100 Euro übersteigt
und nicht mehr als 1 000 Euro beträgt, auf 20 Prozent und

2. für den Teil des monatlichen Einkommens, das 1 000 Euro übersteigt
und nicht mehr als 1 200 Euro beträgt, auf 10 Prozent.

Anstelle des Betrages von 1 200 Euro tritt für erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte, die entweder mit mindestens einem minderjährigen Kind in
Bedarfsgemeinschaft leben oder die mindestens ein minderjähriges Kind
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haben, ein Betrag von 1 500 Euro.

§ 16
Leistungen zur Eingliederung

(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen
nach § 35 des Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten Kapitel, im
Ersten und Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel,
im Ersten Abschnitt des Sechsten Kapitels und die in den §§ 417, 421f,
421g, 421k, 421n, 421o, 421p, 421q und 421t Absatz 4 bis 6 des Dritten
Buches geregelten Leistungen erbringen. Für Eingliederungsleistungen an
erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte nach diesem Buch gelten
die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 und 4, § 101 Abs. 1, 2 und 5, die §§ 102, 103
Satz 1 Nr. 3, Satz 2 und die §§ 109 und 111 des Dritten Buches entspre-
chend. § 1 Abs. 2 Nr. 4, die §§ 36, 46 Abs. 3 und § 77 Abs. 3 des Dritten
Buches sind entsprechend anzuwenden.

(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leis-
tungen nach Absatz 1 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten

§ 16
Leistungen zur Eingliederung

(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen
nach § 35 des Dritten Buches. Sie kann folgende Leistungen des Dritten
Kapitels des Dritten Buches erbringen:

1. die übrigen Leistungen der Beratung und Vermittlung nach dem Ersten
Abschnitt,

2. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach dem
Zweiten Abschnitt,

3. Leistungen zur Berufsausbildung nach dem Vierten Unterabschnitt des
Dritten Abschnitts und Leistungen nach § 54a (Einstiegsqualifizie-
rung)

4. Leistungen zur beruflichen Weiterbildung nach dem Vierten Abschnitt
und Leistungen nach § 131a,

5. Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung nach dem Ersten Unterabschnitt des Fünften Abschnitts
und Leistungen nach § 131.1

Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Leistungsbe-
rechtigte nach diesem Buch gelten die §§ 112 [Teilhabe am Arbeitsleben]
bis 114 [Leistungsrahmen], 115 Nummer 1 bis 3 mit Ausnahme berufs-
vorbereitender Bildungsmaßnahmen und der Berufsausbildungsbeihilfe
[Leistungen], § 116 Absatz 1, 2 und 5 [Besonderheiten], die §§ 117
[Grundsatz], 118 Satz 1 Nummer 3, Satz 2 [Leistungen] und die §§ 127
[Teilnahmekosten] und 128 [Sonderfälle der Unterbringung und Verpfle-
gung] des Dritten Buches entsprechend. § 1 Absatz 2 Nummer 4 [Ziele
der Arbeitsförderung] sowie § 36 [Grundsätze der Vermittlung] und
81 Absatz 3 [Grundsatz] des Dritten Buches sind entsprechend anzu-
wenden

1 Gem. Art. 5 Nr. 5 und Art. 51 Abs. 8 werden ab 1.1.2015 die Wörter „und Leistungen nach § 131“ gestrichen.
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Buches mit Ausnahme der Verordnungsermächtigung nach § 47 des Drit-
ten Buches sowie der Anordnungsermächtigungen für die Bundesagentur
und mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes das Ar-
beitslosengeld II tritt. § 45 Abs. 3 Satz 3 des Dritten Buches gilt mit der
Maßgabe, dass die Förderung aus dem Vermittlungsbudget auch die an-
deren Leistungen nach dem Zweiten Buch nicht aufstocken, ersetzen oder
umgehen darf. Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem Buch stehen den in
§ 421f Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches genannten Maßnahmen der öffent-
lich geförderten Beschäftigung und den in § 421g Abs. 1 Satz 1 des Drit-
ten Buches genannten Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungs-
maßnahmen gleich.

(3) Abweichend von § 45 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches können Leis-
tungen auch für die Anbahnung und Aufnahme einer schulischen Berufs-
ausbildung erbracht werden.

(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende kann die Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförde-
rung zuständigen Stellen der Bundesagentur wahrnehmen lassen. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Hö-

(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leis-
tungen nach Absatz 1 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten
Buches mit Ausnahme der Verordnungsermächtigung nach § 47 des
Dritten Buches sowie der Anordnungsermächtigungen für die Bunde-
sagentur und mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Arbeitslosengel-
des das Arbeitslosengeld II tritt. § 44 Abs. 3 Satz 3 (Förderung aus dem
Vermittlungsbudget) des Dritten Buches gilt mit der Maßgabe, dass die
Förderung aus dem Vermittlungsbudget auch die anderen Leistungen
nach dem Zweiten Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf.
(Satz 3 aufgehoben)

(3) Abweichend von § 44 Abs. 1 Satz 1 (Förderung aus dem Vermitt-
lungsbudget) des Dritten Buches können Leistungen auch für die Anbah-
nung und Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung erbracht wer-
den. Abweichend von § 45 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 Nummer
3 des Dritten Buches darf bei Langzeitarbeitslosen oder bei erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, und deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwie-
genden Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist, die Teilnahme
an Maßnahmen oder Teilen von Maßnahmen, die bei oder von einem
Arbeitgeber durchgeführt werden, jeweils die Dauer von zwölf Wochen
nicht überschreiten.

(3a) Abweichend von § 81a Absatz 4 des Dritten Buches kann die Agen-
tur für Arbeit unter Anwendung des Vergaberechts Träger mit der Durch-
führung von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung beauftragen,
wenn die Maßnahme den Anforderungen des § 180 des Dritten Buches
entspricht und

1. eine dem Bildungsziel entsprechende Maßnahme örtlich nicht verfüg-
bar ist oder

2. die Eignung und persönlichen Verhältnisse der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten dies erfordern.
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he, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fälligkeit der
Erstattung von Aufwendungen bei der Ausführung des Auftrags nach Satz
1 festzulegen.

(5) Die Entscheidung über Leistungen und Maßnahmen nach §§ 45, 46
des Dritten Buches trifft der nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder der nach §
6b Abs. 1 zuständige Träger.

§ 176 Abs. 2 des Dritten Buches findet keine Anwendung.

(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende kann die Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförde-
rung zuständigen Stellen der Bundesagentur wahrnehmen lassen. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere über
die Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Erstattung von Aufwendungen bei der Ausführung des Auf-
trags nach Satz 1 festzulegen.

(5) (aufgehoben)

§ 16c
Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen

(1) Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder aus-
üben, können nur gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass die selb-
ständige Tätigkeit wirtschaftlich tragfähig ist und die Hilfebedürftigkeit
durch die selbständige Tätigkeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums
dauerhaft überwunden oder verringert wird. Zur Beurteilung der Tragfä-
higkeit der selbständigen Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit die Stellung-
nahme einer fachkundigen Stelle verlangen.

(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die eine selbständige, hauptbe-
rufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können Darlehen und Zu-
schüsse für die Beschaffung von Sachgütern erhalten, die für die Aus-
übung der selbständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind. Zu-
schüsse dürfen einen Betrag von 5 000 Euro nicht übersteigen.

§ 16c
Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die eine selbständige, hauptbe-
rufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können Darlehen und Zu-
schüsse für die Beschaffung von Sachgütern erhalten, die für die Aus-
übung der selbständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind. Zu-
schüsse dürfen einen Betrag von 5 000 Euro nicht übersteigen.

(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die eine selbständige, hauptbe-
rufliche Tätigkeit ausüben, können durch geeignete Dritte durch Beratung
oder Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten gefördert werden,
wenn dies für die weitere Ausübung der selbständigen Tätigkeit erforder-
lich ist. Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen ist ausgeschlossen

(3) Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder
ausüben, können nur gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass die
selbständige Tätigkeit wirtschaftlich tragfähig ist und die Hilfebedürftigkeit
durch die selbständige Tätigkeit innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums dauerhaft überwunden oder verringert wird. Zur Beurteilung der
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Tragfähigkeit der selbständigen Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit die
Stellungnahme einer fachkundigen Stelle verlangen.

(Hinweis: Absatz 2 alte Fassung wird Absatz 1 neue Fassung und Absatz
1 alte Fassung der Absatz 3 neue Fassung. Ein neuer Absatz 2 wird ein-
gefügt)

§ 16d
Arbeitsgelegenheiten

Für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Arbeit finden können,
sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten
für im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten gefördert, ist
den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zuzüglich zum Arbeitslosen-
geld II eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zah-
len; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeits-
rechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubs-
gesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind ent-
sprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
haften erwerbsfähige Leistungsberechtigte nur wie Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer.

§ 16d
Arbeitsgelegenheiten

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können zur Erhaltung oder Wie-
dererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in
Arbeit erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn
die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind, im öffentlichen Interesse
liegen und wettbewerbsneutral sind. § 18d Satz 2 findet Anwendung.

(2) Arbeiten sind zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in
diesem Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wür-
den. Arbeiten, die auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung durchzufüh-
ren sind oder die üblicherweise von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie
ohne die Förderung voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt
würden. Ausgenommen sind Arbeiten zur Bewältigung von Naturkata-
strophen und sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen.

(3) Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse, wenn das Arbeitsergebnis
der Allgemeinheit dient. Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbs-
wirtschaftlichen Interessen oder den Interessen eines begrenzten Perso-
nenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen Interesse. Das Vorliegen
des öffentlichen Interesses wird nicht allein dadurch ausgeschlossen,
dass das Arbeitsergebnis auch den in der Maßnahme beschäftigten Leis-
tungsberechtigten zugute kommt, wenn sichergestellt ist, dass die Arbei-
ten nicht zu einer Bereicherung Einzelner führen.

(4) Arbeiten sind wettbewerbsneutral, wenn durch sie eine Beeinträchti-
gung der Wirtschaft infolge der Förderung nicht zu befürchten ist und
Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weder verdrängt noch
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in ihrer Entstehung verhindert wird.

(5) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach diesem Buch, mit denen
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
unmittelbar unterstützt werden kann, haben Vorrang gegenüber der Zu-
weisung in Arbeitsgelegenheiten.

(6) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte dürfen innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren nicht länger als insgesamt 24 Monate in Arbeitsgelegen-
heiten zugewiesen werden. Der Zeitraum beginnt mit Eintritt in die erste
Arbeitsgelegenheit.

(7) Den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist während einer Arbeits-
gelegenheit zuzüglich zum Arbeitslosengeld II von der Agentur für Arbeit
eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zahlen. Die
Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts
und auch kein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Vierten Buches;
die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz
mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind entspre-
chend anzuwenden. Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften
die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wie Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.

(8) Auf Antrag werden die unmittelbar im Zusammenhang mit der Ver-
richtung von Arbeiten nach Absatz 1 erforderlichen Kosten, einschließlich
der Kosten, die bei besonderem Anleitungsbedarf für das erforderliche
Betreuungspersonal entstehen, erstattet.

§ 16e
Leistungen zur Beschäftigungsförderung

(1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungs-
zuschuss als Ausgleich der zu erwartenden Minderleistungen des Arbeit-
nehmers und einen Zuschuss zu sonstigen Kosten erhalten. Vorausset-
zung ist, dass

§ 16e
Förderung von Arbeitsverhältnissen

(1) Arbeitgeber können auf Antrag für die Beschäftigung von zugewiese-
nen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten durch Zuschüsse zum Ar-
beitsentgelt gefördert werden, wenn zwischen dem Arbeitgeber und der
erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ein Arbeitsverhältnis be-
gründet wird
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1. die oder der erwerbsfähige Leistungsberechtigte das 18. Lebensjahr
vollendet hat, langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches ist
und in ihren oder seinen Erwerbsmöglichkeiten durch mindestens zwei
weitere in ihrer oder seiner Person liegende Vermittlungshemmnisse be-
sonders schwer beeinträchtigt ist,

2. die oder der erwerbsfähige Leistungsberechtigte auf der Grundlage
einer Eingliederungsvereinbarung für einen Zeitraum von mindestens
sechs Monaten betreut wurde und Eingliederungsleistungen unter Einbe-
ziehung der übrigen Leistungen nach diesem Buch erhalten hat,

3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussichtlich
innerhalb der nächsten 24 Monate ohne die Förderung nach Satz 1 nicht
möglich ist und

4. zwischen dem Arbeitgeber und der oder dem erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten ein Arbeitsverhältnis mit in der Regel voller Arbeitszeit
unter Vereinbarung des tariflichen Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifli-
che Regelung keine Anwendung findet, des für vergleichbare Tätigkeiten
ortsüblichen Arbeitsentgelts begründet wird. Die vereinbarte Arbeitszeit
darf die Hälfte der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten.

(2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leis-
tungsfähigkeit der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und
kann bis zu 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts be-
tragen. Berücksichtigungsfähig sind

1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche Re-
gelung keine Anwendung findet, das für vergleichbare Tätigkeiten ortsüb-
liche zu zahlende Arbeitsentgelt und

2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung.

Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems Arbeitsentgelt
erstattet, ist für den Zeitraum der Erstattung der Beschäftigungszuschuss
entsprechend zu mindern.

(2) Der Zuschuss nach Absatz 1 richtet sich nach der Leistungsfähigkeit
des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und beträgt bis zu 75 Prozent
des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. Berücksichtigungsfähig
sind das zu zahlende Arbeitsentgelt und der pauschalierte Anteil des
Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag abzüglich des Bei-
trags zur Arbeitsförderung. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt ist nicht
berücksichtigungsfähig. § 91 [Zu berücksichtigendes Arbeitsentgelt und
Auszahlung des Zuschusses] Absatz 2 des Dritten Buches gilt entspre-
chend.

(3) Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person kann einem Arbeit-
geber zugewiesen werden, wenn

1. sie langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches ist und in
ihren Erwerbsmöglichkeiten durch mindestens zwei weitere in ihrer Per-
son liegende Vermittlungshemmnisse besonders schwer beeinträchtigt
ist,

2. sie für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten verstärkte ver-
mittlerische Unterstützung nach § 16 Absatz 1 Satz 1 unter Einbeziehung
der übrigen Eingliederungsleistungen nach diesem Buch erhalten hat,

3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für die Dauer
der Zuweisung ohne die Förderung voraussichtlich nicht möglich ist und

4. für sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren Zuschüsse an Ar-
beitgeber nach Absatz 1 höchstens für eine Dauer von 24 Monaten er-
bracht werden. Der Zeitraum beginnt mit dem ersten nach Absatz 1 ge-
förderten Arbeitsverhältnis.

(4) Die Bundesagentur soll die erwerbsfähige leistungsberechtigte Per-
son umgehend abberufen, wenn sie diese in eine zumutbare Arbeit oder
Ausbildung vermitteln kann oder die Förderung aus anderen Gründen
beendet wird. Die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person kann das
Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn sie eine
Arbeit oder Ausbildung aufnimmt, an einer Maßnahme der Berufsausbil-
dung oder beruflichen Weiterbildung teilnehmen kann oder nach Satz 1
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(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden

1. für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in pauschalierter Form bis
zu einer Höhe von 200 Euro monatlich sowie

2. in besonders begründeten Einzelfällen einmalig für weitere notwendige
Kosten des Arbeitgebers für besonderen Aufwand beim Aufbau von Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Die Übernahme von Investitionskosten ist
ausgeschlossen.

(4) Die Förderdauer beträgt

1. für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der Beschäfti-
gungszuschuss soll anschließend ohne zeitliche Unterbrechung unbefris-
tet erbracht werden, wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt ohne die Förderung nach Absatz 1 Satz 1 voraussichtlich in-
nerhalb der nächsten 24 Monate nicht möglich ist,

2. für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwölf Monate je
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer.

(5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 Nr. 1 Satz 2 kann
der Beschäftigungszuschuss gegenüber der bisherigen Förderhöhe um
bis zu 10 Prozentpunkte vermindert werden, soweit die Leistungsfähigkeit
der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zugenommen hat und
sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben.

(6) Werden erwerbsfähige Leistungsberechtigte für die Dauer der Erbrin-
gung des Beschäftigungszuschusses eingestellt, liegt ein sachlicher
Grund vor, der die Befristung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt.

(7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass die Arbeitnehme-
rin oder der Arbeitnehmer in eine konkrete zumutbare Arbeit ohne eine
Förderung nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt werden kann. Die Förderung ist
auch aufzuheben, wenn nach jeweils zwölf Monaten der Förderdauer fest-
steht, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer eine zumutbare

abberufen wird. Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer nach Satz 1 abberufen wird.

(5) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der
Arbeitgeber

1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst
hat, um eine Förderung nach Absatz 1 zu erhalten, oder

2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung oh-
ne besonderen Grund nicht mehr in Anspruch nimmt.
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Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 aufnehmen kann. Eine
Förderung ist nur für die Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses
möglich.

(8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt wer-
den

1. von der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitnehmer, wenn sie oder er eine
Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen kann,

2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung nach Absatz
7 Satz 1 oder 2 aufgehoben wird.

(9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der
Arbeitgeber

1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst
hat, um einen Beschäftigungszuschuss zu erhalten oder

2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung ohne
besonderen Grund nicht mehr in Anspruch nimmt.

(10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Aus-
wirkungen auf die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit besonderen
Vermittlungshemmnissen, den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushal-
te in den Jahren 2008 bis 2010 und berichtet dem Deutschen Bundestag
hierüber bis zum 31. Dezember 2011.

§ 16f
Freie Förderung

(1) Die Agentur für Arbeit kann bis zu 10 Prozent der nach § 46 Abs. 2 auf
sie entfallenden Eingliederungsmittel für Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit einsetzen, um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Einglie-
derungsleistungen durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu
erweitern. Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grundsätzen
dieses Buches entsprechen.

§ 16f
Freie Förderung

(1) Die Agentur für Arbeit kann die Möglichkeiten der gesetzlich geregel-
ten Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit erweitern. Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grunds-
ätzen dieses Buches entsprechen.
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(2) Die Ziele der Maßnahmen sind vor Förderbeginn zu beschreiben. Eine
Kombination oder Modularisierung von Maßnahmeinhalten ist zulässig.
Die Maßnahmen dürfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder auf-
stocken. Ausgenommen hiervon sind Maßnahmen für Langzeitarbeitslose,
bei denen in angemessener Zeit von in der Regel sechs Monaten nicht mit
Aussicht auf Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen dieses Buches oder
des Dritten Buches zurückgegriffen werden kann. In Fällen des Satzes 4
ist ein Abweichen von den Voraussetzungen und der Förderhöhe gesetz-
lich geregelter Maßnahmen zulässig. Bei Leistungen an Arbeitgeber ist
darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Projektför-
derungen im Sinne von Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und
44 der Bundeshaushaltsordnung zulässig. Bei längerfristig angelegten
Maßnahmen ist der Erfolg regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentie-
ren.

(2) Die Ziele der Leistungen sind vor Förderbeginn zu beschreiben. Eine
Kombination oder Modularisierung von Inhalten ist zulässig. Die Leistun-
gen der Freien Förderung dürfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen
oder aufstocken. Ausgenommen hiervon sind Maßnahmen für

1. Langzeitarbeitslose und

2. erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben und deren berufliche Eingliederung auf Grund von
schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist,

bei denen in angemessener Zeit von in der Regel sechs Monaten nicht
mit Aussicht auf Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen dieses Buches
oder des Dritten Buches zurückgegriffen werden kann. (Satz 5 aufgeho-
ben) Bei Leistungen an Arbeitgeber ist darauf zu achten, Wettbewerbs-
verfälschungen zu vermeiden. Projektförderungen im Sinne von Zuwen-
dungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsord-
nung zulässig. Bei längerfristig angelegten Förderungen ist der Erfolg
regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren.

§ 16g
Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit

(1) Entfällt die Hilfebedürftigkeit der oder des Erwerbsfähigen während
einer Maßnahme zur Eingliederung, kann sie weiter gefördert werden,
wenn dies wirtschaftlich erscheint und die oder der Erwerbsfähige die
Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abschließen wird. Die Förderung
soll als Darlehen erbracht werden.

(2) Für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers oder eines Trägers
durch eine Geldleistung nach § 16 Abs. 1, § 16d Satz 1 oder § 16e kön-
nen auch Leistungen nach dem Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr.
5 des Dritten Buches oder nach § 16a Nr. 1 bis 4 und § 16b erbracht wer-
den, wenn die Hilfebedürftigkeit der oder des Erwerbsfähigen auf Grund
des zu berücksichtigenden Einkommens entfallen ist. Während der För-
derdauer nach Satz 1 gilt § 15 entsprechend.

§ 16g
Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit

(1) Entfällt die Hilfebedürftigkeit der oder des Erwerbsfähigen während
einer Maßnahme zur Eingliederung, kann sie weiter gefördert werden,
wenn dies wirtschaftlich erscheint und die oder der Erwerbsfähige die
Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abschließen wird. Die Förderung
soll als Darlehen erbracht werden.

(2) Für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers oder eines Trägers
durch eine Geldleistung nach § 16 Absatz 1 und § 16e können auch Leis-
tungen nach dem Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Dritten
Buches oder nach § 16a Nr. 1 bis 4 und § 16b erbracht werden, wenn die
Hilfebedürftigkeit der oder des Erwerbsfähigen auf Grund des zu berück-
sichtigenden Einkommens entfallen ist. Während der Förderdauer nach
Satz 1 gilt § 15 entsprechend.
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§ 18a
Zusammenarbeit mit den für die Arbeitsförderung zuständigen Stel-

len

Beziehen erwerbsfähige Leistungsberechtigte auch Leistungen der Ar-
beitsförderung, so sind die Agenturen für Arbeit, die zugelassenen kom-
munalen Träger und die gemeinsamen Einrichtungen verpflichtet, bei der
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch mit den für die Arbeits-
förderung zuständigen Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit eng
zusammenzuarbeiten. Sie unterrichten diese unverzüglich über die ihnen
insoweit bekannten, für die Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitsförde-
rung erforderlichen Tatsachen, insbesondere über

1. die für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die auch Leistungen der
Arbeitsförderung beziehen, vorgesehenen und erbrachten Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit,

2. den Wegfall der Hilfebedürftigkeit bei diesen Personen.

§ 18a
Zusammenarbeit mit den für die Arbeitsförderung zuständigen Stel-

len

Beziehen erwerbsfähige Leistungsberechtigte auch Leistungen der Ar-
beitsförderung, so sind die Agenturen für Arbeit, die zugelassenen kom-
munalen Träger und die gemeinsamen Einrichtungen verpflichtet, bei der
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch mit den für die Arbeits-
förderung zuständigen Dienststellen der Bundesagentur eng zusammen-
zuarbeiten. Sie unterrichten diese unverzüglich über die ihnen insoweit
bekannten, für die Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitsförderung
erforderlichen Tatsachen, insbesondere über

1. die für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die auch Leistungen der
Arbeitsförderung beziehen, vorgesehenen und erbrachten Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit,

2. den Wegfall der Hilfebedürftigkeit bei diesen Personen.

§ 27
Leistungen für Auszubildende

(1) Auszubildende im Sinne des § 7 Absatz 5 erhalten Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts nach Maßgabe der folgenden Absätze. Die
Leistungen für Auszubildende gelten nicht als Arbeitslosengeld II.

(2) Leistungen werden in Höhe der Mehrbedarfe nach § 21 Absatz 2, 3, 5
und 6 und in Höhe der Leistungen nach § 24 Absatz 3 Nummer 2 er-
bracht, soweit die Mehrbedarfe nicht durch zu berücksichtigendes Ein-
kommen oder Vermögen gedeckt sind.

(3) Erhalten Auszubildende Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungs-
geld nach dem Dritten Buch oder Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz oder erhalten sie diese nur wegen der Vorschrif-

§ 27
Leistungen für Auszubildende

(1) Auszubildende im Sinne des § 7 Absatz 5 erhalten Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts nach Maßgabe der folgenden Absätze.
Die Leistungen für Auszubildende gelten nicht als Arbeitslosengeld II.

(2) Leistungen werden in Höhe der Mehrbedarfe nach § 21 Absatz 2, 3, 5
und 6 und in Höhe der Leistungen nach § 24 Absatz 3 Nummer 2 er-
bracht, soweit die Mehrbedarfe nicht durch zu berücksichtigendes Ein-
kommen oder Vermögen gedeckt sind.

(3) Erhalten Auszubildende Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungs-
geld nach dem Dritten Buch oder Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz oder erhalten sie diese nur wegen der Vorschrif-
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ten zur Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen nicht und be-
misst sich deren Bedarf nach § 65 Absatz 1, § 66 Absatz 3, § 101 Absatz
3, § 105 Absatz 1 Nummer 1 und 4, § 106 Absatz 1 Nummer 2 des Dritten
Buches oder nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2, § 13 Absatz 1
in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes, erhalten sie einen Zuschuss zu ihren angemessenen Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Absatz 1 Satz 1), soweit der
Bedarf in entsprechender Anwendung des § 19 Absatz 3 ungedeckt ist.
Satz 1 gilt nicht, wenn die Berücksichtigung des Bedarfs für Unterkunft
und Heizung nach § 22 Absatz 5 ausgeschlossen ist.

(4) Leistungen können als Darlehen für Regelbedarfe, Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung und notwendige Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung erbracht werden, sofern der Leistungsausschluss nach § 7 Ab-
satz 5 eine besondere Härte bedeutet. Für den Monat der Aufnahme einer
Ausbildung können Leistungen entsprechend § 24 Absatz 4 erbracht wer-
den. Leistungen nach den Sätzen 1 und 2 sind gegenüber den Leistungen
nach den Absätzen 2 und 3 nachrangig.

(5) Unter den Voraussetzungen des § 22 Absatz 8 können Auszubilden-
den auch Leistungen für die Übernahme von Schulden erbracht werden.

ten zur Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen nicht und be-
misst sich deren Bedarf nach § 61 Absatz 1 [Bedarf für den Lebensunter-
halt bei Berufsausbildung], § 62 Absatz 2 [Bedarf für den Lebensunterhalt
bei berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen], § 116 Absatz 3 [Beson-
derheiten], § 123 Absatz 1 Nummer 1 und 4 [Bedarf bei Berufsausbil-
dung], § 124 Absatz 1 Nummer 2 [Bedarf bei berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen, Unterstützter Beschäftigung, Grundausbildung] des
Dritten Buches oder nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2, § 13
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes, erhalten sie einen Zuschuss zu ihren angemesse-
nen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Absatz 1 Satz 1),
soweit der Bedarf in entsprechender Anwendung des § 19 Absatz 3 un-
gedeckt ist. Satz 1 gilt nicht, wenn die Berücksichtigung des Bedarfs für
Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 5 ausgeschlossen ist.

(4) Leistungen können als Darlehen für Regelbedarfe, Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung und notwendige Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung erbracht werden, sofern der Leistungsausschluss nach § 7
Absatz 5 eine besondere Härte bedeutet. Für den Monat der Aufnahme
einer Ausbildung können Leistungen entsprechend § 24 Absatz 4 er-
bracht werden. Leistungen nach den Sätzen 1 und 2 sind gegenüber den
Leistungen nach den Absätzen 2 und 3 nachrangig.

(5) Unter den Voraussetzungen des § 22 Absatz 8 können Auszubilden-
den auch Leistungen für die Übernahme von Schulden erbracht werden.

§ 31
Pflichtverletzungen

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie
trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese er-
setzenden Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten
zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen
nachzuweisen,

§ 31
Pflichtverletzungen

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie
trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese
ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte
Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbe-
mühungen nachzuweisen,
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2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit
nach § 16d oder eine mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16e ge-
förderte Arbeit aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch
ihr Verhalten verhindern,

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten,
abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben.
Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen
Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist
auch anzunehmen, wenn

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermö-
gen in der Absicht vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen,

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr un-
wirtschaftliches Verhalten fortsetzen,

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die
Agentur für Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des
Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat, oder

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten
einer Sperrzeit erfüllen, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs
auf Arbeitslosengeld begründen.

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit
nach § 16d oder ein nach § 16e gefördertes Arbeitsverhältnis aufzuneh-
men, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern,

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten,
abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben.
Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen
Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist
auch anzunehmen, wenn

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Ver-
mögen in der Absicht vermindert haben, die Voraussetzungen für die
Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen,

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr un-
wirtschaftliches Verhalten fortsetzen,

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die
Agentur für Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des
Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat,
oder

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten
einer Sperrzeit erfüllen, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs
auf Arbeitslosengeld begründen.

§ 46
Finanzierung aus Bundesmitteln

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von
der Bundesagentur erbracht werden. Der Bundesrechnungshof prüft die
Leistungsgewährung. Dies gilt auch, soweit die Aufgaben von gemeinsa-
men Einrichtungen nach § 44b wahrgenommen werden. Eine Pauschalie-

§ 46
Finanzierung aus Bundesmitteln

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von
der Bundesagentur erbracht werden. Der Bundesrechnungshof prüft die
Leistungsgewährung. Dies gilt auch, soweit die Aufgaben von gemein-
samen Einrichtungen nach § 44b wahrgenommen werden. Eine Pau-
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rung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten ist zulässig.
Die Mittel für die Erbringung von Eingliederungsleistungen und Verwal-
tungskosten werden in einem Gesamtbudget veranschlagt.

(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach
Absatz 1 Satz 4 auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zu-
weisung wird die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach
diesem Buch zugrunde gelegt. Bei der Zuweisung sind die Mittel für die
Leistungen nach § 16e gesondert auszuweisen. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel nach
Absatz 1 Satz 4 festlegen.

(3) Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemein-
samen Einrichtungen beträgt 84,8 Prozent. Durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates kann das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen fest-
legen, nach welchen Maßstäben

1. kommunale Träger die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende bei der Bundesagentur abrechnen, soweit sie Aufgaben nach §
6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wahrnehmen,

2. die Gesamtverwaltungskosten, die der Berechnung des Finanzierungs-
anteils nach Satz 1 zugrunde liegen, zu bestimmen sind.

(4) Die Bundesagentur leistet an den Bund einen Eingliederungsbeitrag in
Höhe der Hälfte der jährlichen, vom Bund zu tragenden Aufwendungen für
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Verwaltungskosten nach Ab-
satz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. Jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November leistet die Bundesagentur an den Bund Ab-
schlagszahlungen in Höhe von einem Achtel des im Bundeshaushaltsplan
veranschlagten Betrags für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und
Verwaltungskosten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. Abweichend
von Satz 2 kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Ein-

schalierung von Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten ist
zulässig. Die Mittel für die Erbringung von Eingliederungsleistungen und
Verwaltungskosten werden in einem Gesamtbudget veranschlagt.

(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach
Absatz 1 Satz 4 auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der
Zuweisung wird die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach
diesem Buch zugrunde gelegt. Für Lesitungen nach den §§ 16e und 16f
kann die Agentur für Arbeit insgesamt 20 Prozent der auf sie entfallenen
Eingliederungsmittel einsetzen. Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates andere
oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel nach Absatz 1
Satz 4 festlegen.

(3) Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der ge-
meinsamen Einrichtungen beträgt 84,8 Prozent. Durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates kann das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen festlegen, nach welchen Maßstäben

1. kommunale Träger die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende bei der Bundesagentur abrechnen, soweit sie Aufgaben nach §
6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wahrnehmen,

2. die Gesamtverwaltungskosten, die der Berechnung des Finanzie-
rungsanteils nach Satz 1 zugrunde liegen, zu bestimmen sind.

(4) Die Bundesagentur leistet an den Bund einen Eingliederungsbeitrag
in Höhe der Hälfte der jährlichen, vom Bund zu tragenden Aufwendungen
für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Verwaltungskosten nach
Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. Jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15.
August und 15. November leistet die Bundesagentur an den Bund Ab-
schlagszahlungen in Höhe von einem Achtel des im Bundeshaushalts-
plan veranschlagten Betrags für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
und Verwaltungskosten nach Absatz 1 Satz 5 und § 6b Abs. 2. Abwei-
chend von Satz 2 kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im
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vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen der Bundesagentur
die Abschlagszahlungen bis zum letzten Bankarbeitstag des jeweiligen
Jahres stunden, soweit dies zur Vermeidung von Liquiditätshilfen nach §
364 Absatz 1 des Dritten Buches erforderlich ist. Bis zum 30. Januar des
Folgejahres sind die geleisteten Abschlagszahlungen den hälftigen tat-
sächlichen Aufwendungen des Bundes für Eingliederungsleistungen und
Verwaltungskosten des Vorjahres gegenüberzustellen. Ein zu hoch ge-
zahlter Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 15. Februar des
Folgejahres zu verrechnen, ein zu gering gezahlter Eingliederungsbeitrag
ist mit der Zahlung zum 15. Februar des Folgejahres zusätzlich an den
Bund abzuführen. Ist der Haushaltsplan des Bundes noch nicht in Kraft
getreten, sind die Abschlagszahlungen nach Satz 2 auf der Grundlage des
Haushaltsplans des Vorjahres zu bemessen.

(5) Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unter-
kunft und Heizung nach § 22 Absatz 1. Diese Beteiligung beträgt in den
Jahren 2011 bis 2013 im Land Baden-Württemberg 34,4 vom Hundert, im
Land Rheinland-Pfalz 40,4 vom Hundert und in den übrigen Ländern 30,4
vom Hundert der Leistungen nach Satz 1. Ab dem Jahr 2014 beträgt diese
Beteiligung im Land Baden-Württemberg 31,6 vom Hundert, im Land
Rheinland-Pfalz 37,6 vom Hundert und in den übrigen Ländern 27,6 vom
Hundert der Leistungen nach Satz 1.

(6) Die in Absatz 5 Satz 2 und 3 genannten Prozentsätze erhöhen sich
jeweils um einen Wert in Prozentpunkten. Dieser entspricht den Gesamt-
ausgaben für die Leistungen nach § 28 sowie nach § 6b des Bundeskin-
dergeldgesetzes des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Ge-
samtausgaben für die Leistungen nach Absatz 5 Satz 1 des abgeschlos-
senen Vorjahres multipliziert mit 100. Bis zum Jahr 2013 beträgt dieser
Wert 5,4 Prozentpunkte; Absatz 7 bleibt unberührt.

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, den
Wert nach Absatz 6 Satz 1 erstmalig im Jahr 2013 jährlich durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates für das Folgejahr festzule-
gen und für das laufende Jahr rückwirkend anzupassen. Dabei legt es
jeweils den Wert nach Absatz 6 Satz 2 für das abgeschlossene Vorjahr
zugrunde. Für die rückwirkende Anpassung wird die Differenz zwischen

Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen der Bunde-
sagentur die Abschlagszahlungen bis zum letzten Bankarbeitstag des
jeweiligen Jahres stunden, soweit dies zur Vermeidung von Liquiditätshil-
fen nach § 364 Absatz 1 des Dritten Buches erforderlich ist. Bis zum 30.
Januar des Folgejahres sind die geleisteten Abschlagszahlungen den
hälftigen tatsächlichen Aufwendungen des Bundes für Eingliederungs-
leistungen und Verwaltungskosten des Vorjahres gegenüberzustellen.
Ein zu hoch gezahlter Eingliederungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 15.
Februar des Folgejahres zu verrechnen, ein zu gering gezahlter Einglie-
derungsbeitrag ist mit der Zahlung zum 15. Februar des Folgejahres zu-
sätzlich an den Bund abzuführen. Ist der Haushaltsplan des Bundes noch
nicht in Kraft getreten, sind die Abschlagszahlungen nach Satz 2 auf der
Grundlage des Haushaltsplans des Vorjahres zu bemessen.

(5) Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unter-
kunft und Heizung nach § 22 Absatz 1. Diese Beteiligung beträgt in den
Jahren 2011 bis 2013 im Land Baden-Württemberg 34,4 vom Hundert,
im Land Rheinland-Pfalz 40,4 vom Hundert und in den übrigen Ländern
30,4 vom Hundert der Leistungen nach Satz 1. Ab dem Jahr 2014 beträgt
diese Beteiligung im Land Baden-Württemberg 31,6 vom Hundert, im
Land Rheinland-Pfalz 37,6 vom Hundert und in den übrigen Ländern 27,6
vom Hundert der Leistungen nach Satz 1.

(6) Die in Absatz 5 Satz 2 und 3 genannten Prozentsätze erhöhen sich
jeweils um einen Wert in Prozentpunkten. Dieser entspricht den Gesamt-
ausgaben für die Leistungen nach § 28 sowie nach § 6b des Bundeskin-
dergeldgesetzes des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Ge-
samtausgaben für die Leistungen nach Absatz 5 Satz 1 des abgeschlos-
senen Vorjahres multipliziert mit 100. Bis zum Jahr 2013 beträgt dieser
Wert 5,4 Prozentpunkte; Absatz 7 bleibt unberührt.

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, den
Wert nach Absatz 6 Satz 1 erstmalig im Jahr 2013 jährlich durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates für das Folgejahr festzule-
gen und für das laufende Jahr rückwirkend anzupassen. Dabei legt es
jeweils den Wert nach Absatz 6 Satz 2 für das abgeschlossene Vorjahr
zugrunde. Für die rückwirkende Anpassung wird die Differenz zwischen
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dem Wert nach Satz 2 und dem für das abgeschlossene Vorjahr festge-
legten Wert nach Absatz 6 Satz 1 im laufenden Jahr zeitnah ausgegli-
chen. Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 Satz 1
genannten Leistungen beträgt höchstens 49 vom Hundert.

(8) Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5 Satz 1 genannten Leistun-
gen wird den Ländern erstattet. Der Abruf der Erstattungen ist zur Mo-
natsmitte und zum Monatsende zulässig. Soweit eine Bundesbeteiligung
für Zahlungen geltend gemacht wird, die wegen des fristgerechten Ein-
gangs beim Empfänger bereits am Ende eines Haushaltsjahres geleistet
wurden, aber erst im folgenden Haushaltsjahr fällig werden, ist die für das
folgende Haushaltsjahr geltende Bundesbeteiligung maßgeblich. Die Ge-
samtausgaben für die Leistungen nach § 28 sowie nach § 6b des Bun-
deskindergeldgesetzes sind durch die Länder bis zum 31. März des
Folgejahres zu ermitteln und dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales mitzuteilen. Die Länder gewährleisten, dass geprüft wird, dass die
Ausgaben der kommunalen Träger begründet und belegt sind und den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen.

dem Wert nach Satz 2 und dem für das abgeschlossene Vorjahr festge-
legten Wert nach Absatz 6 Satz 1 im laufenden Jahr zeitnah ausgegli-
chen. Die Höhe der Beteiligung des Bundes an den in Absatz 5 Satz 1
genannten Leistungen beträgt höchstens 49 vom Hundert.

(8) Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5 Satz 1 genannten Leistun-
gen wird den Ländern erstattet. Der Abruf der Erstattungen ist zur Mo-
natsmitte und zum Monatsende zulässig. Soweit eine Bundesbeteiligung
für Zahlungen geltend gemacht wird, die wegen des fristgerechten Ein-
gangs beim Empfänger bereits am Ende eines Haushaltsjahres geleistet
wurden, aber erst im folgenden Haushaltsjahr fällig werden, ist die für
das folgende Haushaltsjahr geltende Bundesbeteiligung maßgeblich. Die
Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 28 sowie nach § 6b des
Bundeskindergeldgesetzes sind durch die Länder bis zum 31. März des
Folgejahres zu ermitteln und dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales mitzuteilen. Die Länder gewährleisten, dass geprüft wird, dass die
Ausgaben der kommunalen Träger begründet und belegt sind und den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen.

§ 54 Eingliederungsbilanz

Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit eine Eingliederungsbilanz. § 11 des Dritten Buches gilt entspre-
chend. Soweit einzelne Maßnahmen nicht unmittelbar zur Eingliederung in
Arbeit führen, sind von der Bundesagentur andere Indikatoren zu entwi-
ckeln, die den Integrationsfortschritt der erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten in geeigneter Weise abbilden.

§ 54 Eingliederungsbilanz und Eingliederungsbericht

Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit eine Eingliederungsbilanz. § 11 des Dritten Buches gilt entspre-
chend. Soweit einzelne Maßnahmen nicht unmittelbar zur Eingliederung
in Arbeit führen, sind von der Bundesagentur andere Indikatoren zu ent-
wickeln, die den Integrationsfortschritt der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten in geeigneter Weise abbilden. Auf Bundesebene erstellt die
Bundesagentur einen Eingliederungsbericht; § 11 Absatz 4 und 5 des
Dritten Buches gilt entsprechend.

§ 71
Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

– Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermitt-
lungshemmnissen – JobPerspektive

(1) § 16e ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
als Arbeitgeber nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten Buches und nur

§ 71 (aufgehoben)
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Arbeiten im Sinne des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches geför-
dert werden können.

(2) § 16e Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitraum von sechs
Monaten nach dem 30. September 2007 liegt. In besonders begründeten
Einzelfällen kann der Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem 1. Okto-
ber 2007 liegen.

§ 72
Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 1 ist an erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte geleistetes Arbeitslosengeld nicht als Einkommen zu berücksichtigen,
soweit es aufgrund des § 434r des Dritten Buches für einen Zeitraum ge-
leistet wird, in dem sie und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden
Personen Leistungen nach diesem Buch ohne Berücksichtigung des Ar-
beitslosengeldes erhalten haben. Satz 1 gilt entsprechend für erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte, denen aufgrund des § 434r des Dritten Buches
ein Gründungszuschuss nach § 57 des Dritten Buches oder Leistungen
der Entgeltsicherung für Ältere nach § 421j des Dritten Buches geleistet
wird.

§ 72
Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 1 ist an erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte geleistetes Arbeitslosengeld nicht als Einkommen zu berück-
sichtigen, soweit es aufgrund des § 440 des Dritten Buches für einen
Zeitraum geleistet wird, in dem sie und die mit ihnen in Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen Leistungen nach diesem Buch ohne Berück-
sichtigung des Arbeitslosengeldes erhalten haben. (Satz 2 aufgehoben)

§ 78
Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeits-

markt

Bei der Ermittlung der Zuweisungshöchstdauer nach § 16d Absatz 6
werden Zuweisungsdauern, die vor dem 1. April 2012 liegen, nicht be-
rücksichtigt.


